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Diplomprüfungsordnung für den (2) Das Studium gliedert sich in 
Studiengang Produkttechnologie an der 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 1. einvi iges Grundstudium (erster Studienabschnitt), das 
mit der Diplomvorprüfung abschließt; 

Bek. d. MWK v. 24.08.1998 

2. ein: sech iges H: dium (zweiter Studienabschnitt), 
das mit der Diplomprüfung abschließt. 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die in der Anlage 
g Diplomprüfi d für den Studiengang Produkt- 

technologie beschlossen. Sie wurde vom MWK nach $ 80 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG i.d.F. vom 24.03.1998 (Nds. GVBl. S. 
300) genehmigt. 

Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossi 
Universität Oldenburg Nr. 6/1998 S.242 

Anlage 

Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 

PRODUKTTECHNOLOGIE 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Fachbereich Chemie 

Auf Grund des $ 105 Abs. 4 NHG hat die Carl von Ossietzky Universi- 
tät Oldenburg, Fachbereich Chemie, die folgende Diplomprüfungsord- 
nung für den Studiengang Produkttechnologie erlassen: 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

81 
Zweck der Prüfungen 

(1) Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Ab- 
schluß des Studiums. Die Anforderungen an diese Prüfung sichern den 
Standard der Ausbildung im Hinblick auf die Regelstudienzeit sowie auf 
den Stand der Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen 
Praxis. Durch die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob die zu 
Prüfenden die für den Übergang in dic Berufspraxi 
fundierten Fachkenntnisse erworben haben, die fachlichen Z; 
hänge überblicken und die Fähigkeit besitzen, wissenschaftlich zu 

rbeiten und wi: aftliche Erk i d 

(2) Der Diplomprüfung geht die Diplomvorprüfung voraus. Durch sie 
soll festgestellt werden, ob die zu Prüfenden die inhaltlichen und 
methodischen Grundlagen ihrer Fachrichtung und eine systematische 
Orientierung erworben haben, um das Studium mit Erfolg fortzusetzen. 

82 
Hochschulgrad 

Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Hochschule den Hoch- 
schulgrad "Diplom-Chemikerin" oder "Diplom-Chemiker" (abgekürzt: 
"Dipl.-Chem.") in der jeweils zutreffenden Sprachform. 
Darüber stellt die Hochschule je eine Urkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses aus (Anlage 1). Die parallele Verleihung des niederlän- 
dischen Hochschulgrades "Ingenieur - Technische Chemie" wird durch 
die Rijksuniversiteit Groningen (NL) von der niederländischen Seite 
geregelt. 

83 
Dauer und Gliederung des Studiums, Freiversuch 

(1) Die Dauer der Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden 
kann, beträgt einschließlich der Diplomprüfung 10 Semester 
(Regelstudienzeit).   

(3) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu gestalten, daß 
die Studierend Dipl g im 4. S und die 
Diplomprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abschließen können. 
  

(4) Das Studium umfaßt Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahl- 
pflichtbereichs sowie Lehrveranstaltungen nach freier Wahl der Studie- 
renden (Wahlbereich). Der zeitliche Gesamtumfang der Pflicht- und 
Wahlpflichtbereiche beträgt 232 Semesterwochenstunden (SWS), wobei 
auf das Grundstudium 119 und auf das Hauptstudium 113 SWS 
entfallen. Dabei ist gewährleistet, daß den Studierenden Gelegenheit zur 
selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur 
Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl 
verbleibt und die Möglichkeit besteht, Schwerpunkte ihres Studiums 
nach eigener Wahl zu bestimmen. Der Anteil der Prüfungsfächer am 

zeitlichen Gesamtumfang ist in den Anlagen 2und 4 geregelt. 

(5) Studierende können sich schon vor der dafür festgelegten Frist zur 
Prüfung melden, wenn sie alle für die Zulassung erforderlichen Lei- ) 
stungen nachweisen. Die Studierenden melden sich bis einschließlich 

des vierten Fach zur Ablegung der Dipl g und bis 
hließlich des s zur Ablegung des mündlichen 

Teils der Diplomprüfung so rechtzeitig, daß sie die Diplomvorprüfung 
im vierten Studiensemester und den mündlichen Teil der Diplomprüfung 
im neunten Studiensemester ablegen können. Erstmals nicht bestandene, 
den Fachprüfungen zugeordnete Prüfungsleistungen gelten als nicht 
unternommen, wenn sie vor Ablauf der genannten Prüfungsfristen 
abgelegt wurden (Freiversuch). Innerhalb eines Freiversuches 
bestandene Prüfungsleistungen werden auf Antrag berücksichtigt, wenn 
eine erneute Meldung innerhalb der in dieser Ordnung festgelegten 
Fristen erfolgt ist. Bei der Berechnung der Studienzeiten im Hinblick 
auf die Einhaltung des Zeitpunktes des Freiversuches nach den Sätzen 3 
und 4 bleiben Zeiten der Überschreitung unberücksichtigt, wenn hierfür 
triftige Gründe nachgewiesen sind; $ 10 Abs. I und 2 gilt entsprechend. 
Studienzeiten im Ausland bleiben unberücksichtigt, sofern ein 

d äßes Studium im Ausland nachgewiesen ist. Im Rahmen 
des Frei b d Prüfungslei können zur 
Notenverbesserung einmal erneut abgelegt werden; dabei zählt das 
jeweils bessere Ergebnis. Für die Wiederholungsfrist gilt $ 12 Abs. 3 
entsprechend. 

  

84 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern 
des Fachbereichs ein Prüfungsausschuß gebildet. Ihm gehören fünf 
Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Professorengruppe 
vertreten, ein Mitglied, das die Gruppe der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen vertritt und hauptamtlich oder hauptberuflich in der 
Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Gruppe der Studierenden. Be- 
nennt eine Gruppe nicht, fällt dieser Sitz an die Professorengruppe. Der 
Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Professorinnen oder 
Professoren ausgeübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren ständige Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat gewählt. Das 
studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von 
Prüfungs- und Studienleistungen nur beratende Stimme. 

(2) Der Prüfungsausschuß stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. 
Er achtet darauf, daß die Bestimmungen des Niedersächsischen Hoch- 
schulgesetzes (NHG) und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 
Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung der 
Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist besonders auf die hlich 
Bearbeitungszeiten für die Diplomarbeit und die Einhaltung der 
Regelstudienzeit und der Prüfungsfristen einzugehen und die Verteilung 
der Fach- und Gesamtnoten darzustellen. Der Bericht ist in geeigneter 
Weise durch die Hochschule offenzulegen. Der Prüfungsausschuß oder 
die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten. 
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(3) Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit der Mehrheit der (7) Alle an der Dipl prüfung oder Diplomprüfung der dierendi 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht beteiligten Prüfenden bilden jeweils die Prüfungskommission. 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 

des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfi huß ist beschluß 86 

Anrech von Studienzei und Prüfungslei fähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vor- 
ittende’öller sen de Vorsitzende /enid ein wei 

Professorengruppe, anwesend ist. 
  Mitglied der 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei 
Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 

(5) Der Prüfungsausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Über die 
Sitzungen des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. Die 
wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Der Prüfungsausschuß kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz 
und den stellvertretenden Vorsitz übertragen. Die oder der Vorsitzende 
bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 
Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuß laufend über diese 
Tätigkeit. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der 

  

(1) Studienzeiten und Studienleistungen in demselben Studi ui 

einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundes- 
republik Deutschland und der Universität Groningen (NL), als weiterer 

Träger dieses Studi werden ohne Gleichwertigkeitsfeststell 
angerechnet. Dasselbe gilt für Diplomvorprüfungen in demselben oder 
einem verwandten Studiengang, die als solche anzuerkennen sind. 
Soweit die Diplomvorprüfung Fächer nicht enthält, die nach dieser 
Ordnung Gegenstand der Diplomvorprüfung, nicht aber der Diplomprü- 
fung sind, ist eine Anrechnung mit Auflagen möglich. 

  

  (2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfu in einem 
anderen Studiengang werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 

fe lit ist. Die Gleichwertigkeit ist fe Ilen, wenn Studien-   

zeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und 
in den Anforderungen denjenigen des Studienganges, für den die 
Anrechnung beantragt wird, im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
ne 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

‚Abnahme der Prüfungen als Beobachtende teilzunehmen. ng im Hinblick auf die Bedeutung der Lei für 
den Zweck der Prüfungen nach $ 1 vorzunehmen. Für die Feststellung 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die der Gleich igkeit eines ausländischen Studi sind die von 
Mitglieder des Prüfi h und deren V ge li der Kultusminii fie und der Hochschulrek 
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche 
stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Vereinbarung, Bgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorli 
Verschwiegenheit zu verpflichten. oder eine weitergehende Anrechnung b agt wird, 'heidet der 

Prüfungsausschuß über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- 
85 und Rechtslage kann eine Stell ihme der Zentralstelle für ausländi- 

Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer sches Bildungs ingeholt werden. Abweichende Anrech t 
stimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hoch- 

(1) Der Prüf 'huß bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen schulen bleiben unberührt. n 
und Beisi Zur Abnahme von Prüfi werden Angehörige der   

Professorengruppe und alle habilitierten Mitglieder der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg oder einer anderen Hochschule be- 
stellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet 
des Prüfungsfaches zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung 
erfahrene Personen können auf Beschluß des Prüfungsausschusses in 
geeigr Prüfungsgebi zur Abnahme von Prüfi bestellt 
werden. Zu Prüfenden sowie Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur 
Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 

festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) Für die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen sind zwei 
Prüfende zu bestellen. Näheres zur Diplomarbeit regelt $ 25. Stellt der 
Prüfungsausschuß für einen Prüfungstermin fest, daß auch unter Ein- 
beziehung aller gemäß $ 5 zur Prüfung Befugten die durch die Bestel- 

lung zur oder zum Zweitprüfenden bedingte Mehrbelastung der oder des 
einzelnen Prüfenden unter Berücksichtigung ihrer oder seiner übrigen 
Dienstgeschäfte unzumutbar ist oder nur eine Prüfende oder ein 
Prüfender vorhanden ist, so kann er zulassen, daß für diesen Prüfungs- 

termin die betreffenden schriftlichen Fachprüfungsleistungen nur von 
einer oder einem Prüfenden bewertet werden. Der Beschluß ist der oder 
dem zu Prüfenden bei der Meldung zur Prüfung mitzuteilen. 

(3) Soweit die Prüfungsleistung studienbegleitend erbracht wird, bedarf 
es bei Lehrpersonen, soweit sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungs 
befugt sind, keiner besonderen Bestellung nach Absatz | Satz 1. Sind 
mehr Prüfungsbefugte vorhanden, als für die Abnahme der Prüfung 
erforderlich sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung. 

(4) Studierende können für die Abnahme der Prüfungsleistungen Prü- 
fende hl Der Vorschlag b det keinen Anspruch. Ihm soll 
aber entsprochen werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbeson- 
dere eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, entgegenstehen. 

(5) Der Prüfungsausschuß stellt sicher, daß den Studierenden die Namen 
der Prüfenden rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der 
jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden. 

(6) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer gilt $ 4 
Abs. 8 entsprechend.   

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich 

anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Im 
übrigen findet $ 20 NHG Anwendung. 

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, werden die 
Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - übernommen und 

in die Berechnung der G inbezogen. Bei nicht vergleichb 
Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine 
Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 
besteht ein Rech h auf Anrechnung. Über die Anrechnung 
entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der Prüfungsausschuß. 

87 

Zulassung 

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Diplomvorprüfung oder 
Diplomprüfung oder zu ihren einzelnen Prüfungsteilen ist nach näherer 
Bestimmung des Zweiten und Dritten Teils schriftlich beim Prüfungs- 

innerhalb des vom Prüfi huß fi den Zeit- 
raumes zu stellen. Fristen, die vom Prüfungsausschuß gesetzt sind, 
können bei Vorliegen trifiiger Gründe verlängert oder rückwirkend 
verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den 
Fri i Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 

(2) Soweit der Zweite und Dritte Teil nichts Weiteres oder Abweichen- 

  

des bestimmen, wird zugelassen, wer 
a) ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studienord- 
nung und im Rahmen des hlichen Leh B hweist, 

b) die nach den Anlagen 2 und 4 erforderlichen Prüfungsvor- 
leistungen nachweist 

6) mindestens das letzte Semester vor der Meldung zur Prüfung an 
der Carl von Ossietzky Universität Chemie studiert hat (gilt nur 
für Diplomvorprüfung) bzw. an der Rijksuniversiteit Groningen 
oder der Universität Oldenburg Produkttechnologie studiert hat 
(gilt nur für Diplomhauptprüfung). 

(8) Der Meldung sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen bei 
der Hochschule befind ibeschadet weiterer Nachweise nach dem   

Zweiten und Dritten Teil beizufügen: 
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1. _ Nachweise nach Absatz 2, 
2. eine Darstellung des Ausbildungsgangs 
3. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Diplomvorprüfung oder 

Diplomprüfung oder Teile dieser Prüfung in demselben Studien- 
gang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschulein der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. den Niederlanden nicht be- 
standen ist, 

4. ggf. Vorschläge für Prüfende. 

Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der 
vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß 
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Die Zulas- 
sung wird versagt, wenn 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. _ die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Diplomvorprüfung oder die Piplomprüfung in demselben 

Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hoch- 
schule in der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Universität 
Groningen (NL) bereits endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine 
und der Versagung der Zulassung erfolgt nach $ 41 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes (VwVfG). Die Versagung der Zulassung erfolgt 
schriftlich. 

88 
Aufbau der Prüfungen, Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus mündlichen Fachprüfungen und 
n en. Be die Diplomprüfung. sus 

dienbegleitenden Lei 'hweisen (näheres hierzu regelt die 
Studienordnung Produkttechnologie), mündlichen Fachprüfungen und 
der experimentellen Diplomarbeit. Fachprüfungen setzen sich aus den 
Prüfungslei in einem Prüfungsfach sie können auch 
aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. 

  

(2) Die mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden 
(Kollegialprüfung) oder einer oder einem Prüfenden in Gegenwart einer 

‚hkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisi als Ein- 
zelprüfung statt. Die Beisitzerin oder der Beisitzer ist vor der Noten- 
festsetzung zu hören. Die Dauer der Prüfung beträgt je Studentin oder 
Student in der Regel 30 Minuten. Die wesentlichen Gegenstände der 
Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem Proto- 

koll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der oder dem Prüfenden 
und der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben, 

  (@) Die experi Arbeit (Projektarbeit, Diplomarbeit) umfaßt in 
der Regel die theoretische Vorbereitung, den Aufbau und die Durchfüh- 
rung von Experimenten sowie die schriftliche Darstellung der Arbeits- 

schritte, des Versuchsablaufs und der Ergebnisse des Experi und 
deren kritische Würdigung. Im Falle von Themenstellungen, die vor 

allem th ischen Ch. tragen bzw. statistische Erfa und 
Auswertungen beinhalten, können hierzu Abweich g firete Die 
Bearbeitungszeit beträgt im Falle der Diplomarbeit in der Regel 9 
Monate und kann auf Antrag der oder des zu Prüfenden ausnahmsweise 
auf eine Gesamtzeit von höchstens 12 Monaten verlängert werden. 
(4) In einer Klausur soll die oder der zu Prüfende nachweisen, daß sie 
oder er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Auf- 
sicht mit den geläufigen Methoden des Faches ein Problem erkennen 
und Wege zu einer Lösung finden kann. 

(5) Ein Referat umfaßt: 

1. eine eigenständige schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger 
Literatur, 

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vortrag sowie in einer anschließenden Diskussion. 6 Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird von den Prüfenden gelegt. Den Studierenden kann Gel: ‚ben werden, für di Aufgabe Vorschläge zu.machen. E   

Prüfungsausschuß legt zu Beginn jeden Semesters die Zeit- 
en die Abnahme der mündlichen Prüfungen fest. Der Prüfungs- 

ausschuß kann diese Aufgabe den Prüfenden übertragen; in diesem Fall 
teilen die Prüfenden dem Prüfungsausschuß diese Termine rechtzeitig 
mit. Der Prüfungsausschuß informiert die Studierenden rechtzeitig über 
Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen und über die Termine, 
zu denen sie zu erbringen sind. 

89 
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes be- 
rechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer 
bei mündlichen Prüfungen ($ 8 Abs. 2 und 3) zuzulassen. Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an die Studierenden. Auf Antrag der Studierenden sind die Zuhörerinnen 
und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. 

$10 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, 
wenn die oder der zu Prüfende ohne triftige Gründe 

1. _ zueinem Prüfungstermin nicht erscheint, 
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten 
Gründe müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich ange- 
zeigt und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. Eine Exmatriku- 
lation und eine Beurlaubung sind keine triftiigen Gründe. Bei Krankheit 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Werden die Gründe anerkannt, so 
wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungs- 
leistungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

(8) Versucht die oder der zu Prüfende, das Ergebnis ihrer oder seiner 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder B ıg nicht 1 
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht ausreichend" bewertet. Wer sich eines Verstoßes gegen die 
Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung 
der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" 

bewertet. Die Entscheidungen nach Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungs- 
ausschuß nach Anhörung der oder des zu Prüfenden. Bis zur Entschei- 
dung des Prüfungsausschusses setzt die oder der zu Prüfende die Prü- 
fung fort, es sei denn, daß nach der Entscheidung der aufsichtführenden 

Person ein vorläufiger Ausschluß der oder des zu Prüfenden zur ord- 
nungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerläßlich ist. 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige 
Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewer- 

tet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gilt entsprechend. In Fällen, in denen der 
Abgabetermin aus trifligen Gründen nicht eingehalten werden kann, 

idet der Prüfungsausschuß nach $ 16 Abs. 3 Satz 1 NHG unter nn g der Grund der Ch ichheit und des V. gs der 

wissenschaftlichen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvor- 
schriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung ent- 
sprechend hinausgeschoben oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 

su 
Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung der Fachnote 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden ($ 5 Abs. 2, $ 8 Abs. 2 Satz 1) bewertet. Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel in spätestens vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung zu bewerten. 

(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0;1,3 = sehrgut = eine besonders hervorragende 
Leistung, 172,023 = gut = eine erheblich über den durch 
schnittlichen Anforderungen 
liegende Leistung, 

  

0 
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2,7,3,0,3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
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eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederholungsmög- 
  

  

  

  

hschnittlichen Anfc g lichkeiten nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 
entspricht, 

$13 
3,7;4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Zeugnisse und Bescheinigungen 

Mängel Mindestanforderungen 
entspricht, (1) Über die b dene Dip prüfung und Diplomprüfung ist 

lich lichst innerhalb von vier Wochen, jeweils ein Zeugnis 
5 = nicht = eine Leistung, die wegen erheb- auszustellen (Anlagen 1 und 3). Als Datum des Zeugnisses ist der Tag 

ausreichend licher Mängel den Anforderung, ben, an dem alle Prüfungsleii rbracht sind. 
nicht mehr genügt. 

(8) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens 
"ausreichend" bewertet wurde. Wird die Prüfungsleistung von zwei 
Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leistung mit 
mindestens "ausreichend" bewerten. In diesem Fall errechnet sich die 
Note der bestandenen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der von 
den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Die Bewertung der schrift- 
lichen Prüfungsleistung erfolgt durch zwei Prüfende; sie ist schriftlich 
zu begründen; dabei sind die tragenden Erwägungen der Bewertungs- 
entscheidung darzulegen. Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu 
der Prüfungsakte zu nehmen. 

(4) Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von >1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt von >2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von >3,5 bis4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wird nur die erste Dezimal- 
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. 

$12 
Wiederholung von Fachprüfungen 

(1) Nicht b dene Prüfungslei: einer Fachprüfung können 
einmal wiederholt werden. Wird die Prüfungsleistung mit "nicht ausrei- 
chend" bewertet oder gilt sie als mit "nicht ausreichend” bewertet und 
ist eine Wiederholungsmöglichkeit nach Absatz 2 nicht mehr gegeben, 
so ist die Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. 

  

(2) Eine zweite Wiederholung ist nur zulässig, wenn der Notendurch- 

schnitt der nach dieser Ordnung in dem betreffenden Studienabschnitt 
a AT ER Prüfungsleistung 4 

"ausreichend" ist; dabei kann im Hauptstudium die G der 
Diplomvorprüfung mit herangezogen werden. 

(3) In der letzten Wiederholungsprüfung darf für eine schriftliche Prü- 
fungsleistung die Note "nicht ausreichend" nur nach mündlicher Ergän- 
zungsprüfung getroffen werden. Diese mündliche Ergänzungsprüfung 
wird von zwei Prüfenden abgenommen; im übrigen gilt $ 8 Abs. 2 
entsprechend. Die oder der Prüfende setzt die Note der Prüfungsleistung 
unter angemessener Berücksichtigung der schriftlichen Leistung und 
dem Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung fest. Für die Bildung 
der Durchschnittsnote der von beiden Prüfenden jeweils gebildeten Note 
der Prüfungsleistung gilt $ 11 Abs. 4 entsprechend. Die mündliche 
Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung $ 10 Anwendung findet. 

(4) Wiederholungsprüfungen sind in angemessener Frist abzulegen. Sie 
sollen spätestens im jeweils folgenden Semester abgelegt werden. Die 
oder der zu Prüfende wird unter Berücksichtigung der Frist nach den 
Sätzen 1 und 2 zur Wiederholungsprüfung geladen. In der Ladung 
werden die Studierenden darauf hingewiesen, daß bei Versäumnis dieses 
Termins ($ 10 Abs. 1 und 2) oder bei erneutem Nichtbestehen die 
Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden 
ist, soweit nicht die Voraussetzungen für einen weiteren Wieder- 
holungsversuch (Absatz 2) vorliegen. 

(5) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht 
zulässig. $ 3 Abs. 5 gilt unbeschadet. 

(6) In demselben Studiengang an einer anderen Universität oder gleich- 
gestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bzw. an der 
Rijksuniversiteit Groningen (NL) erfolgl Wi   

(2) Ist die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden 
oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch 
darüber Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem 
Termin oder innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen wiederholt 
werden können. Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene 
Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbe- 
lehrung zu versehen. 

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studien- 
ganges wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die 
erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Bewertung 
enthält. Im Fall von Absatz 2 wird die Bescheinigung auch ohne Antrag 
ausgestellt. Sie weist auch die noch fehlenden Prüfungs- und Studienlei- 
stungen aus sowie ferner, daß die Vorprüfung nicht bestanden oder 
endgültig nicht bestanden ist. Auf Antrag wird im Fall von Absatz 2 
eine Bescheinigung It, welche lediglich die erbrachten Prü- 
fungs- und Studienleistungen ausweist. 
  

814 
Zusatzprüfungen 

(1) Die Studierenden können sich in weiteren als den im Zweiten und 
Dritten Teil vorgeschriebenen Fächern (Wahlfächern) einer Prüfung 
unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf Antrag in das Zeugnis 
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

$15 
Einstufungsprüfung 

(1) Abweichend von den $$ 7, 20 und 23 kann zur Diplomvorprüfung, 
zu den Fachprüfungen der Diplomprüfung und zu der Diplomarbeit auch 

werden, wer in einer Einstufungsprüfung nachweist, daß sie 
oder er über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die dem jeweiligen 
Studienabschnitt des betreffenden Studienganges entsprechen. 

(2) Zur Einstufungsprüfung wird nur zugelassen, wer in einem Bewer- 
bungsverfahren 

1. die Berechtigung zum Studium in dem ;prechenden Studien- 
gang nachweist, 

2. eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine fünfjährige 
Berufstätigkeit in einem dem Studium in dem gewählten Stu- 

diengang förderli Beruf nachweist oder über entsprechend 
anderweitig erworbene praktische Erfahrungen verfügt und 

3. den Erwerb der für die Einstufungsprüfung erforderlichen theo- 
tische K isse und praktische Fähigkeiten glaubhaft macht. 

  

@) Zur Einstufungsprüfung wird nicht zugelassen, wer für einen Stu- 
diengang dieser Fachrichtung an einer Hochschule ei 'hrieben ist 
oder in den drei vorangegangenen Jahren eingeschrieben war oder wer 
eine Diplomvorprüfung, Diplomprüfung oder eine entsprechende 
staatliche Prüfung, eine Einstufungsprüfung oder Externenprüfung in 
einem solchen Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder zu einer 
Einstufungsprüfung oder Externenprüfung in einem solchen Studien- 
gang endgültig nicht zugelassen wurde. 
(4) Der Antrag auf Ablegung der Einstufungsprüfung ist an die Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, Fachbereich Chemie, zu richten. Dem 
Antrag sind beizufügen: 

1. eine Erklärung darüber, für welchen Studienabschnitt oder für 
welches Semester die Einstufung beantragt wird, 

2. die Nachweise nach Absatz 2, 
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3. _ eine Darstellung des Bildungsganges und der ausgeübten beruf- 
lichen Tätigkeiten, 

4. Erklärungen nach Absatz 3. 

(5) Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuß. Ist es der Be- 
werberin oder dem Bewerber nicht möglich, eine nach Abs. 4 erforder- 
liche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuß gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(6) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in Absatz 2 Nm. 2 und 3 
genannten Voraussetzungen, so führt die Hochschule für jedes Prü- 
fungsfach ein Fach 'h mit der berin oder dem Bewerber von 
mindestens 30 Minuten Dauer durch; der Prüfungsausschuß bestellt 

hierfür zwei Prüfende, eine der prüfenden Personen muß der 
Professorengruppe angehören. Im übrigen finden $ 8 Abs. 2 und $ 9 
entsprechende Anwendung. Die beiden Prüfenden stellen fest, ob die 
Voraussetzungen nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 gegeben sind. Die Be- 
werberin oder der Bewerber hat nach der Mitteilung des Ergebnisses des 
Fachgespräches das Recht, den Antrag zurückzuziehen oder hinsichtlich 
Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 zu ändern. 

(7) Über das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens wird ein schriftlicher 
Bescheid erteilt. Zugelassene Personen haben unbeschadet der imma- 
trikulationsrechtlichen Vorschriften das Recht, sich als Gasthörerin oder 
Gasthörer durch den Besuch von Lehrveranstaltungen über den in dem 
betreffenden Studienabschnitt bestehenden Leistungsstand zu 
informieren. Nicht zugelassene Personen können das Bewerbungsver- 
fahren einmal wiederholen. In dem Bescheid nach Satz 1 wird ein 
Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen eine Wiederholung des Bewer- 
bungsverfahrens unzulässig ist. Dieser Zeitraum darf ein Jahr nicht 
unterschreiten und drei Jahre nicht überschreiten. 

(8) Die Prüfungsleistungen und -termine für die Einstufungsprüfung 
werden vom Prüfungsausschuß festgesetzt. Die Einstufungsprüfung ist 

hinsichtlich des V: nach den gleichen Grund durchzu 
führen wie die entsprechenden Prüfungen in diesem Studienabschnitt. 
Die Anforderungen bemessen sich nach den Anforderungen des Stu- 
dienabschnittes oder Studiensemesters, für das die Einstufung b agl 
wird. In geeigneten Fällen können die Prüfungen zusammen mit den 
Prüfungen für die Studierenden dieses Studi ib 
werden. 

(9) Für die Bi g und die Wiederhol Prüfungslei für 
die Einstufungsprüfung gelten die $$ 11, 12, 21, 26 und 27 ent- 
sprechend. 

(10) Über das Ergebnis der Einstufungsprüfung ergeht ein schriftlicher 
Bescheid. Der Bescheid kann unter der Bedingung ergehen, daß be- 
stimmte Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb einer bestimmten 

. Frist nach Aufnahme des Studiums erbracht werden. Der Bescheid kann 
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den" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 

2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs- 

zeugnisses ausgeschlossen. 

817 
Einsicht in die Prüfungsakte 

Der oder dem zu Prüfenden wird auf Antrag nach Abschluß jeder 

Fachprüfung, der Diplomvorprüfung und der Diplomprüfung Einsicht in 

die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Aushändigung des 

Prüfungszeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene 

Prüfung beim Prüfungsausschuß zu stellen. Der Prüfungsausschuß 

bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

g18 
Hochschulöffentliche h des Prüf h 

(1) Der Prüfungsausschuß gibt diese Prüfungsordnung hochschulöffent- 
lich bekannt und weist die Studierenden zu Beginn jedes Studienab- 
schnittes in geeigneter Weise auf die für sie geltenden Prüfungsbestim- 
mungen hin. 

(2) Der Prüfungsausschuß kann beschließen, daß die Entscheidungen 
und andere Maßnahmen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen 
werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zulas.@ 
sung, Melde- und Prüfungstermine und -fristen sowie Prüfungsergeb- 
nisse, hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekanntgemacht wer- 

den. Dabei sind A htliche i zu beach 
Dieser Beschluß ist hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt- 
zumachen. 

819 
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungs- 
akte, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich 
zu b den, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 'hen und nach $ 
41 VwVfG bekanntzugeben. Gegen diese Entscheidungen kann 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim 

uß nach den $$ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung 
eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuß. Soweit 
sich der Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder eines Prüfenden 
richtet, entscheidet der Prüfi huß nach Überprüfung nach 
Absätze 3 und 5. 

(3) Bringt die oder der zu Prüfende in seinem Widerspruch konkret und 
substantiiert Einwend: gegen prüfi ifische Wi und 

  auch eine Einstufung in einen anderen Studienabsch 'hen, als 
beantragt wurde. 

816 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus- 
schuß nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung die oder der zu Prüfende getäuscht hat, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für "nicht bestanden" 
erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne daß die oder der zu Prüfende hierüber täuschen wollte, und 
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses be- 
kannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuß unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Den zu Prüfenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erör- 
terung der Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuß zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein 
richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung nach $ 13 zu ersetzen. Mit 
dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Diplomurkunde einzu- 
ziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht bestan-   

fachliche Bi lungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der 
Prüfungsausschuß den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur 
Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antrags- 
gemäß, so hilft der Prüfungsausschuß dem Widerspruch ab. Andernfalls 
überprüft der Prüfungsausschuß die Entscheidung aufgrund der Stel- 
lungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

% das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden 

  

ist, 

2. beiderB ig von einem falschen Sachverhalt ausge 
worden ist, 

3. _allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden 
sind, 

4. eine bare und mit gewichtigen A gerichti   

begründete Lösung als falsch gewertet worden ist, 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat 

leiten lassen. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung 
durch mehrere Prüfende richtet. 
(4) Der Prüfungsausschuß bestellt für das Widerspruchsverfahren auf 

Antrag der oder des zu Prüfenden eine Gutachterin oder einen Gut- 
achter. Die Gutachterin oder der Gutachter muß die Qualifikation nach 
$5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 besitzen. Der oder dem zu Prüfenden und der Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der Entscheidung nach den 
Absätzen 2 und 6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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(5) Soweit der Prüfungsausschuß bei einem Verstoß nach Absatz 3 Satz 
3 Nra. 1 bis 5 dem Widerspruch nicht bereits in diesem Stand des 
Verfahrens abhilft oder konkrete und substantiierte Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche B 

vorliegen, ohne daß die oder der Prüfende seine Entscheidung entspre- 
chend ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit der Ab- 
nahme dieser Prüfung bisher nicht befaßte Prüfende erneut bewertet 

  

  

‚oder die mündliche Prüfung wiederholt, 

(6) Hilft der Prüfungsausschuß dem Widerspruch nicht ab oder unter- 
bleibt eine Neub g oder Wiederholung der Prüfungsleistung, 

heidet der Fachbereichsrat über den Widerspruch 

(7) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monat 'hied 
werden. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die 
Leitung der Hochschule die Widerspruchsführerin oder den Wider- 
spruchsführer. 

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der 
Prüfungsnote führen. 

Zweiter Teil 
Diplomvorprüfung 

$20 
Art und Umfang 

(1) Die Diplomvorprüfung wird in der Regel am Ende des 4. Semesters 
abgeschlossen. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in der Anlage 2 festgelegt. 

(3) Die Prüfungen in Anorganischer Chemie, Organischer Chemie und 
Physikalischer Chemie sind in einem Zeitraum von vier Wochen in der 
Regel am Ende des 4. Semesters abzulegen. Die Prüfung in Physik kann 
nach Vorliegen aller Prüfungsvoraussetzungen für das Fach Physik 
vorgezogen werden. Wird die Physikprüfung nicht vor dem 4. Semester 
abgelegt, ist sie gleichzeitig mit den übrigen Diplomvorprüfungen zu 
absolvieren. 

821 
Zulassung 

(1) Für die Zulassung sind die in $ 7 Abs. I bis 4 genannten Zulas- 
sungsvoraussetzungen vollständig zu erfüllen. 

(2) Die Prüfungsvorleistungen sind in Anlage 2 festgelegt. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann bis spätestens vier Wochen vor 
Beginn der ersten Fachprüfung der Diplomvorprüfung zurückgenommen 
werden. 

822 
Gesamtergebnis der Prüfung 

(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen 
mit mindestens "ausreichend" bewertet sind. Für das Fach Physikalische 
Chemie gehen die Noten der Pflichtklausuren Mathematik 1, 
Mathematik II, Physikalische Chemie I und Physikalische Chemie II zu 
je 7,5%, entsprechend zusammen 30%, in die Note der Vordiplom- 
prüfung ein. 

(2) Die Gesamtnote der Diplomvorprüfung errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der mit einer Dezimalstelle angegebenen Fachnoten; $ 11 
Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

(3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn eine 
Fachprüfung mit "nicht ausreichend" bewertet ist. Sie ist endgültig nicht 
b den, wenn eine Prüfungsleistung mit "nicht ichend" b 
ist und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 

Dritter Teil 
Diplomprüfung 

823 
Art und Umfang 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus 
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T. vier Fachprüfungen 
2 der Diplomarbeit. 

(2) In drei der Pflichtfächer in Anlage 4 ist je eine Fachprüfung 
abzulegen. 

(8) Eine weitere Fachprüfung ist in einem weiteren der in Anlage4 
genannten Pflichtfächer oder in einem der Wahlpflichtfächer (Anlage 
4) abzulegen: 

(4) Der Prüfungsausschuß kann auf begründeten Antrag von Studieren- 
den auch ein anderes Prüfungsfach zulassen. Die Begründung muß sich 
insb dere darauf ken, daß Studium und Prüfungen in dem 

P gsfach im Hinblick auf die ang Berufsquali 

fikation mit denin Anlage4 genannten Fächemn gleichwertig ist. 

(5) Die Fachprüfungen sowie Art und Anzahl der ihnen zugeordneten 
Prüfungsleistungen und die Prüfungsanforderungen sindin Anlage 4 
festgelegt. In die Bewertung der Fachprüfungen werden die Ab- 
schlußnoten der Prüfungsvorleistungen in den betreffenden Fächern zu 
30 v.H. eingerechnet. 

(6) Die Prüfungsleistungen nach Absatz 1 werden in der Regel in 
nachstehender Reihenfolge abgelegt: 

1 alle Fachprüfungen 
Sollten die Fachprüfungen bis zum Ende des neunten Fachsemesters 
nicht vollständig abgelegt sein, so sind die noch anstehenden Fachprü- 
fungen zusammenhängend in einem Prüfungszeitraum von vier Wochen 
abzulegen, in begründeten Ausnahmefällen gilt $ 10 Abs. 4 ent- 
sprechend. 

z im Anschluß daran die Diplomarbeit. 
Die Diplomarbeit ist in der Regel vier Wochen nach der letzten Fach- 
prüfung zu beginnen. 

824 
Zulassung 

(1) Das Zulassungsverfahren nach $ 7 Abs. 1 erfolgt gemeinsam für alle 
Prüfungsleistungen der Diplomprüfung. 

(2) Die Zulassung setzt neben den Voraussetzungen nach $ 7 Abs. 2 die 
bestandene Diplomvorprüfung voraus. Die Prüfungsvorleistungen sind 
in Anlage 4 festgelegt. 

(3) Der Zulassungsantrag kann bis spätestens einen Monat vor Beginn 
der Diplomprüfung zurückgenommen werden. 

(4) Neben den Nachweisen nach $ 7 Abs. 3 sind beizufügen: 

1. Angabe der vier Fachprüfungsfächer nach $ 23 Abs. 1 bis 3 
2. Das Zeugnis der Diplomvorprüfung, sofern es sich nicht 

bereits bei den Prüfungsakten befindet. 

825 
Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß die oder der zu Prüfende in der 
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einer 
Fachrichtung selbständig unter Anleitung nach haftlichen 
Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der Diplomarbeit 
müssen dem Prüfungszweck ($ 1 Abs. I Satz 3) und der Bearbei- 
tungszeit nach Absatz 4 entsprechen. Die Art der Aufgabe und die 
Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 

(2) Das Thema der Diplomarbeit kann von jeder Professorin, jedem 
Professor sowie habilitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
festgelegt werden. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses kann das 
Thema auch von einer Professorin, einem Professor, einer habilitierte 
Wissenschaftlerin oder einem habilitierten Wissenschaftler festgelegt 
werden, die oder der nicht Mitglied in diesem Fachbereich ist; in diesem 
Fall muß die oder der Zweitprüfende Professorin oder Professor dieses 
Fachbereichs sein. 
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(3) Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung der 

oder des zu Prüfenden festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungs- 
ausschuß dafür, daß die oder der zu Prüfende rechtzeitig ein Thema 
erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungs- 
ausschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe 
des Themas werden die oder der Prüfende, die oder der das Thema 
festgelegt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender) bestellt. Während der 
‚Anfertigung der Arbeit wird die oder der zu Prüfende von der oder dem 
Erstprüfenden betreut. Rechtzeitig vor Abgabe der Arbeit ist der oder 
die Zweitprüfende zu bestellen. Soll die Diplomarbeit in einer Einrich- 

tung außerhalb dieser Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu 
der Zustimmung des Prüfungsausschusses. In diesem Falle können auf 
Beschluß des Prüfungsausschusses als Zweitprüfende oder als 
Zweitprüfender im Sinne von $ 5 Abs. I und 2 auch Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung 
erfahrene Personen bestellt werden. Dazu sind die Promotion auf dem 
Gebiet der Natur- oder Ingenieurwi: ‚haften sowie eine mindı 

fünfjährige Forschungserfahrung Voraussetzung. 

(4) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der 
Diplomarbeit beträgt 9 Monate (s $ 8 Abs. 3). Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach 
Satz 1 zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann auf begründeten 
Antrag der Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis 
zur Gesamtdauer von 12 Monaten verlängern. 

(5) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die oder der zu Prüfende 
schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit selbständig verfaßt und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(6) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des 
p h re der Abgabezei kt ist aktenkundig 

zu machen. 

(7) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer 
Abgabe durch beide Prüfende nach $ 11 Abs. 2 bis 5 zu bewerten. 

826 
Wiederholung der Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit kann, wenn sie mit "nicht ausreichend" bewertet 
wurde oder als mit "nicht ausreichend” bewertet gilt, einmal mit neuem 

Thema wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlos- 
sen. Eine Rückgabe des Themas bei der Wiederholung der Diplomarbeit 
ist jedoch nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der 

ersten Arbeit ($ 25 Abs. 4 Satz 2) Gebrauch gemacht worden ist. 

(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird in angemessener Frist, in der 
Regel innerhalb von drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, 
ausgegeben. 

(3) $ 12 Abs. 5 gilt entsprechend. 

827 
Gesamtergebnis der Prüfung 

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prüfungsleistun- 
gen nach $ 23 Abs. 1 jeweils mit mindestens "ausreichend" bewertet 
sind. 

(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich aus dem Durch- 
schnitt der mit einer Dezimalstelle angegebenen Noten für die Prü- 
fungsleistungen nach $ 23 Abs. 1. Bei der Ermittlung der Gesamtnote 
geht die Diplomarbeit mit doppeltem Gewicht ein, und beide Einzel- 
noten der Prüfenden werden berücksichtigt. $ 11 Abs. 4 und 5 gelten 
entsprechend. 

(3) Die Diplomprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn eine Prü- 
fungsleistung mit "nicht ichend" b ist oder als b gilt. 
Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistung mit "nicht 
ausreichend" bewertet ist oder als bewertet gilt und eine Wieder- 
holungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 

  

Vierter Teil 
Schlußvorschriften   

828 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK 

am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 

Anlagel 

(2) 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fachbereich Chemie 

Diplomurkunde 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Fachbereich Chemie, 
verleiht mit dieser Urkunde 

Frau/Herm *) 
geb. am in 
den Hochschulgrad 

Diplom-Chemikerin / Diplom-Chemiker * 
(abgekürzt : Dipl.-Chem.), 
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Anlage 
4 

(zu 
$ 

3 Abs. 4, 
$ 23 

Abs. 
2 und 

$ 24 Abs. 2) 

 
 

 
 

Fachprüfungen 
Art 

und 
Anzahl 

der 
Prüfungsleistungen 

Art 
und 

Anzahl 
der 

Prüfungsanforderungen 
Z
I
S
W
S
 

Prüfungsvorleistungen 

Pflichtfächer 

Angewandte 
Physikalische 

Chemie 
M 

M
,
K
 

Stoff 
von 

Vorlesungen, 
21 

Seminaren” 

Chemische 
Technologie 

M 
M
,
K
 

Stoff von 
Vorlesungen, 

20 

Seminaren 
und 

Praktikum” 

P
r
o
d
u
k
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
 

M 
M
,
K
 

Stoff 
von 

Vorlesungen, 
28 

Seminaren 
und 

Praktikum” 

Betriebswirtschaftslehre 
und 

M 
M
,
K
 

Stoff von 
Vorlesungen, 

14 

Patentrecht 
Seminaren” 

Toxikologie 
- 

K 
Stoff einer 

Vorlesung 
2 

Arbeits- 
und 

Umweltschutz 
- 

K 
Stoff einer 

Vorlesung 
2 

Wahlpflichtfächer 

Lebensmitteltechnologie 
M 

K
/
M
 

Stoff von 
Vorlesungen, 

12 

Seminaren 
und 

Praktikum” 
Pharmazeutische 

Technik 
M 

K/M 
Stoff von 

Vorlesungen, 
12 

Seminaren 
und 

Praktikum” 

Polymertechnologie 
M 

K
/
M
 

Stoff von 
Vorlesungen, 

12 

Seminaren 
und 

Praktikum” 

*) 
näheres 

regelt 
die 

Studienordnung 
des 

Fachbereichs 
Chemie 

für 
den 

Studiengang 
Produkttechnologie 

‚Anmeldung 
zur 

Diplomprüfung 
nach 

Erfüllung 
aller 

Prüfungsvoraussetzungen 
im 

9. 
Semester 

Abkürzungen: 
M 

= 
mündliche 

Prüfung 
K 

= 
Klausur 

S 
= 

Schein 
über 

erfolgreiche 
Teilnahme 
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Anlage3 
(zu $ 13 Abs. 1) 

Zeugnis über die Diplomvorprüfung   Fi 

Carl von Ossietzky Uniyersität Oldenburg 
Fachbereich Chemie 

> 

t 4 * *) 

Prüfer 

he Chemie 

Chemie 
Organische Chemie 

P 

per auge rich ._. ee koiie 

Beurteilungen 2) 

Sicherheitslehre für Chemiker ($ 5 Abs. 1 Nr. 7 Chemikalienverbots- 
An Veranstaltungen zur Toxikologie sowie zur Rechtskunde und 

verordnung) wurde teilgenommen. 

    

Physik 

den 
(ort) 

sehr gut, gut, befriedigend   
  

(Siegel der Hochschule) 

*) Zutreffendes einsetzen. 
“), 

Anlage3a 
(zu $ 13 Abs. 1) 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fachbereich Chemie 

Zeugnis über die Diplomprüfung 

 
 

 
 

geboren am ...... 

FrawHerr °)..... 
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